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Beratung rund um das Geld: Änderungen aufgrund der Corona-Krise

Minijob versus kurzfristige Beschäftigung 

Minijobs und kurzfristige Beschäf-
tigungen erfreuen sich aktuell gro-
ßer Beliebtheit, insbesondere als 
Hinzuverdienst während der Coro-
na-Krise. Nicht nur Studenten, son-
dern viele Arbeitnehmer suchen 
gezielt nach Angeboten, mit de-
nen zusätzlich Geld verdient wer-
den kann. Damit das klappt, muss 
man sich an einige Regelungen 
und Vorgaben halten. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass Vorteile 
eines Minijobs verloren gehen. 

Ein Minijob ist ein geringfügig 
entlohntes Beschäftigungsverhält-
nis, bei dem das regelmäßige Ar-
beitsentgelt die Höhe von monat-
lich 450 € (jährlich 5.400 €) nicht 
übersteigt.

Was ist  
ein Minijob?

Große Beliebtheit findet der Mi-
nijob gerade deshalb, weil dem Ar-
beitnehmer in der Regel keine Steu-
ern und keine beziehungsweise 
kaum Sozialversicherungsabgaben 
vom Bruttoentgelt abgezogen wer-
den. Das Gesetz räumt dem Arbeit-
nehmer die Wahlmöglichkeit ein, in 
die Rentenversicherung einzuzah-
len oder sich von ihr befreien zu 
lassen. Ein Minijob ist grundsätzlich 
rentenversicherungspflichtig. Wer 
sich von der Rentenversicherung 
befreien lassen möchte, muss einen 
Antrag stellen. Es ist daher ratsam, 
dem Arbeitsvertrag stets einen Be-
freiungsantrag beizufügen, damit 
die mögliche Befreiung mit dem 
Arbeitnehmer besprochen werden 

kann. Der Arbeitgeber hat die 
Möglichkeit, 

den Minijob nicht über die individu-
elle Lohnsteuerklasse, sondern mit 
2 % Pauschsteuer für den Arbeit-
nehmer zu versteuern. Als gewerb-
licher Arbeitgeber eines 450-€-Mi-
nijobbers fallen Pauschalbeiträge 
zu den Sozialabgaben an (siehe Ta-
belle).

Bei Arbeit auf Abruf ist folgen-
der Hinweis zu beachten: Werden 
keine eindeutigen Regelungen zur 
wöchentlichen und täglichen Ar-
beitszeit getroffen, gilt seit dem 1. 
Januar 2019 als gesetzliche Vermu-
tung zur vereinbarten Arbeitszeit 
(geregelt in § 12 Absatz 1 Seite 3 
des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes) eine solche von 20 Stunden 
als vereinbart. Unter Berücksich-
tigung des gesetzlichen Mindest-
lohns (Stand 2020: 9,35 €) wird da-
durch die Geringverdienergren-
ze von 450,00 € überschritten und 
Sozialversicherungspflicht tritt ein.

Es wird dringend empfohlen, 
eine Vereinbarung über die fes-
ten wöchentlichen und täglichen 

Arbeitszeiten abzu-
schließen, falls 

dies nicht 
bereits 

 arbeitsvertraglich geregelt ist. 
Aufgrund der regelmäßigen Erhö-
hungen des Mindestlohnes müs-
sen die Vereinbarungen bezüglich 
der Arbeitszeit regelmäßig über-
prüft und gegebenenfalls ange-
passt werden.

Die kurzfristige 
Beschäftigung

Kurzfristige Minijobs  heißen 
auch kurzfristige Beschäftigungen. 
Wichtig ist, dass der Arbeitneh-
mer im Laufe eines Kalenderjahres 
nicht mehr als drei Monate oder 
insgesamt 70 Arbeitstage arbeitet. 
Bei der 70-Tage-Regelung arbei-
tet der Arbeitnehmer nicht regel-
mäßig, sondern nur gelegentlich 
(Betrachtung eines Kalenderjahres 
und auch jahresübergreifend). 

Hinweis: Aufgrund der Coro-
na-Krise wurde die Zeitgrenze 
übergangsweise auf fünf Monate 
beziehungsweise 115 Arbeitstage 
für den Zeitraum vom 1. März bis 
31. Oktober 2020 ausgeweitet.

Die Höhe des Verdienstes spielt 
hier nur bedingt eine Rolle. Ein 
kurzfristiger Minijobber hat gene-
rell keine Verdienstbeschränkung. 
Nur, wenn dieser über 450 € mo-
natlich verdient, muss der Arbeit-

geber neben der Zeitgrenze 
prüfen, ob er  berufsmä-

ßig arbeitet. Denn: Wer 
berufsmäßig ar-

beitet, darf 
nicht kurzfris-

tig beschäftigt werden. Berufsmä-
ßig heißt, dass die Beschäftigung 
nicht von untergeordneter wirt-
schaftlicher Bedeutung ist, son-
dern vielmehr zum Erhalt des Le-
bensunterhaltes dient. Übt der 
Minijobber seine kurzfristige Be-
schäftigung neben einer Hauptbe-
schäftigung aus, ist diese grund-
sätzlich  nicht berufsmäßig. Eben-
falls nicht berufsmäßig tätig sind 
Schüler und Studenten. Handelt 
es sich um Schulentlassene, muss 
differenziert werden. Nur diejeni-
gen, die im Anschluss studieren, zur 
Meisterschule gehen oder ein vor-
geschriebenes Praktikum mit an-
schließender Studienabsicht begin-
nen, sind nicht berufsmäßig tätig.

Im Gegensatz zum Minijob kann 
bei einer kurzfristigen Beschäfti-
gung nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen mit 25 % (gege-
benenfalls 5 % in der Landwirt-
schaft) pauschal besteuert werden. 
Sofern die Voraussetzungen nicht 
vorliegen, wird nach der individu-
ellen Steuerklasse des Arbeitneh-
mers versteuert. Unabhängig von 
der Besteuerung ist die kurzfristi-
ge Beschäftigung in der Sozialver-
sicherung versicherungsfrei. 

Bei beiden Beschäftigungsver-
hältnissen, sowohl Minijob als auch 
kurzfristige Beschäftigung, sind 
grundsätzlich dieselben arbeits-
rechtlichen Vorschriften anzuwen-
den wie beim „normalen“ Arbeits-
verhältnis. Das bedeutet, dass die 
Arbeitnehmer ebenfalls einen An-
spruch auf den gesetzlichen Urlaub 
sowie auf Entgeltfortzahlung ha-
ben. Zu beachten sind lediglich ge-
wisse arbeitsrechtliche Besonder-
heiten für Arbeitsverhältnisse von 
begrenzter Dauer (kurzfristige Be-
schäftigung).

Aktuelles im 
Zusammenhang mit Corona

 ● Ausweitung der Zeitgrenzen
Mit dem Sozialschutzpaket vom 
27. März wurden die Zeitgrenzen 
für die kurzfristige Beschäftigung 
übergangsweise vom 1. März 2020 
bis 31. Oktober 2020 von drei Mo-
naten oder 70 Arbeitstagen auf 
fünf Monate oder 115 Arbeitsta-
ge angehoben. Die Prüfung der 

Beim Minijob darf das monatliche Entgelt 
450 € nicht überschreiten. 

Tabelle: Pauschalbeiträge zu den Sozialabgaben für 
 gewerbliche Arbeitgeber eines 450-€-Minijobbers

Abgabearten Höhe der Abgaben

Pauschalbeitrag zur Kranken- 
versicherung (KV)

13 %

Beitrag zur Pflegeversicherung (PV) keine Abgabe

Pauschalbeitrag Arbeitgeber zur  
Rentenversicherung (RV)

15 %

Beitragsanteil des Minijobbers bei 
Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung (RV)

3,60 %

Umlage 1 (U1) 0,90 %

Umlage 2 (U2) 0,19 %

Beitrag zur gesetzlichen  
Unfallversicherung (UV)

individueller Beitrag an den zuständigen  
Unfallversicherungsträger

Arbeitslosenversicherung keine Abgabe

Insolvenzgeldumlage 0,06 %
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Berufsmäßigkeit bleibt bestehen. 
Die Erhöhung der Zeitgrenzen ist 
befristet bis zum 31. Oktober. Hier 
stellt sich in der Praxis derzeit die 
Frage, wie Beschäftigungen zu be-
urteilen sind, die in den neuen Zeit-
raum fallen, beziehungsweise was 
mit den Beschäftigungen passiert, 
die bereits vor dem 1. März 2020 
begonnen haben.

 ● Beschäftigungsbeginn zwischen 
dem 1. März und dem 31. Oktober
Für eine kurzfristige Beschäftigung 
kann die Anstellung in dem Zeit-
raum für längstens fünf Monate 
beziehungsweise 115 Arbeitstage 
befristet sein. 

 ● Beschäftigung vor dem 1. März 
Die Beurteilung der Beschäfti-
gung, die vor dem 1. März begon-
nen hat, erfolgt zu Beginn der Be-
schäftigung, sodass für die Beurtei-
lung die drei Monate beziehungs-
weise 70 Arbeitstage maßgebend 
sind. Aufgrund der Gesetzesände-
rung ist ab dem 1. März die län-
gere Zeitdauer maßgebend. Da-
her muss zum 1. März 2020 die 

Beschäftigung neu beurteilt wer-
den. Eine kurzfristige Beschäfti-
gung liegt ab dem 1. März 2020 vor, 
wenn die Beschäftigung unter der 
Berücksichtigung der Vorbeschäf-
tigungszeiten seit Beginn des Jah-
res 2020 auf längstens fünf Mona-
te beziehungsweise 115 Arbeitsta-
ge befristet ist. 

 ● Beschäftigung über den 31. Ok-
tober hinaus
Eine Beschäftigung, die vor dem 
31. Oktober 2020 beginnt, ist von 

Beginn an eine kurzfristige Be-
schäftigung, wenn unter der Be-
rücksichtigung von Vorbeschäfti-
gungszeiten 2020 die Zeitgrenze 
von fünf Monaten beziehungswei-
se 115 Arbeitstagen eingehalten 
wird. 

Zum 1. November gelten wieder 
die bisherigen Zeitgrenzen (drei 
Monate/70-Tageregelung), sodass 
das Beschäftigungsverhältnis zu 
diesem Zeitpunkt wieder neu zu 
beurteilen ist. 

Hinzuverdienst neben 
Kurzarbeit

Grundsätzlich werden Hinzu-
verdienste während der Kurzar-
beit auf das Kurzarbeitergeld an-
gerechnet. Im Zeitraum vom 1. Ap-
ril bis zum 31. Oktober gibt es für 
den Hinzuverdienst während der 
Kurzarbeit eine Sonderregelung. 
Arbeitnehmer, die während der 
Kurzarbeit eine Beschäftigung in 
einem systemrelevanten Bereich 
(dazu zählt auch die Landwirt-
schaft) aufnehmen, haben keine 
Kürzung des Kurzarbeitergeldes 
zu befürchten. Allerdings ist da-

rauf zu achten, dass das Gesamt-
einkommen aus noch gezahltem 
Arbeitseinkommen und dem Kurz-
arbeitergeld sowie dem Hinzuver-
dienst das normale Nettoeinkom-
men nicht übersteigen darf.

Die Nebenbeschäftigung kann 
als sozialversicherungspflichtig 
(Achtung: Steuerklasse 6), kurzfris-
tige Beschäftigung oder als Mini-
job ausgeübt werden. Dies hängt 
von den individuellen Gegebenhei-
ten und Vereinbarungen ab.

Hinzuverdienstgrenze  
wird angehoben

Altersvollrentner müssen, um 
keine Kürzung der Rente zu be-
fürchten, die Hinzuverdienstgren-
ze von 6.300 € pro Kalenderjahr be-
achten. Für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember wurde die 
Hinzuverdienstgrenze auf 44.590 € 
hochgesetzt. Dadurch können Al-
tersvollrentner zum Beispiel mit 
einer kurzfristigen Beschäftigung, 
die nicht berufsmäßig ist, einen 
Verdienst bis zu 44.590 € erzielen, 
ohne dass hierfür Sozialabgaben 
gezahlt werden müssen. Außer-
dem ist keine Kürzung der Rente 
zu befürchten.

Minijob und  
Kurzarbeit 

Aufgrund der aktuellen Situati-
on rund um das Corona-Virus ord-
nen viele Firmen Kurzarbeit für 
ihre Arbeitnehmer an. Für Minijob-
ber ist der Bezug von Kurzarbeiter-
geld aus dem Minijob ausgeschlos-
sen, weil Minijobs in der Arbeits-
losenversicherung versicherungs-

frei sind. Arbeitnehmer, für deren 
Hauptbeschäftigung Kurzarbeit 
angemeldet wurde, können dane-
ben einen Minijob ausüben. Aller-
dings kann sich der Minijob auf die 
Höhe des Kurzarbeitergeldes aus-
wirken. Hier muss zwischen zwei 
Fallkonstellationen unterschieden 
werden:

 ● Erste Variante: Der Minijob wird 
neu aufgenommen
Bei Arbeitnehmern, die in ihrer 
Hauptbeschäftigung in Kurzarbeit 

gegangen sind und jetzt 
bei einer anderen Firma 
einen Minijob neu aufneh-
men, wird der Verdienst 
aus dem neuen Minijob 
auf das Kurzarbeitergeld 
angerechnet. Das bedeu-
tet, dass die Berechnungs-
grundlage für das Kurzar-
beitergeld des Arbeitneh-
mers um den Verdienst aus 
dem Minijob gekürzt wird.

Wer in einem systemre-
levanten Bereich, also un-
ter anderem in der Land-
wirtschaft, während der 
Kurzarbeit ab dem 1. Ap-
ril einen Minijob aufnimmt, 
bei dem wird der Verdienst 
nicht auf das Kurzarbeiter-
geld angerechnet. Voraus-
setzung ist jedoch, dass 
der aus der Hauptbeschäf-
tigung noch gezahlte Ver-
dienst zusammen mit dem 
Kurzarbeitergeld und dem 

Verdienst aus dem Minijob das nor-
male Nettoeinkommen nicht über-
steigt. 

 ● Zweite Variante: Der Minijob be-
stand schon vor Beginn der Kurz-
arbeit in der Hauptbeschäftigung
Bei Arbeitnehmern, die bereits 
vor der Kurzarbeit einen Minijob 
neben ihrer Hauptbeschäftigung 
ausgeübt haben und diesen le-
diglich fortsetzen, ist die Situation 
eine andere. Diese Arbeitnehmer 
können ihren Minijob fortführen, 
ohne dass es Abzüge beim Kurzar-
beitergeld gibt. Die Berechnungs-
grundlage für das Kurzarbeiter-
geld wird nicht um den Verdienst 
aus dem Minijob gekürzt. Eine 
Mindestbeschäftigungszeit im Mi-
nijob vor Beginn der Kurzarbeit ist 
hierbei nicht erforderlich.

Und noch ein wichtiger Hin-
weis zum Schluss: Der Arbeitneh-
mer ist verpflichtet, über die Höhe 
des Verdienstes einen schriftlichen 
Nachweis zu führen. Dieser Nach-
weis ist dem Antrag auf Kurzarbei-
tergeld hinzuzufügen.

Sina Böhrk 
Lia Steffensen 

wetreu

ZINSBAROMETER
Stand 27. April 2020
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste 
Anhaltspunkte zur aktuellen 
Kapitalmarktsituation (ohne 
Gewähr). Bei den gekenn-
zeichneten Zinssätzen können 
sich je nach persönlicher Ver-
handlungssituation deutliche 
Abweichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1)  0,05 - 0,37

Kredite
Landwirtschaftliche Rentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest  1,00
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest  1,00
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest  1,00

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest  0,46 - 0,65
Zins 15 Jahre fest  0,74 - 0,97

1) Marktausschnitt (100 % Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 
0,35 bis 2,85 %, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de 
 (Spanne der Topkonditionen)

Vom 1. April bis zum 31. Oktober gibt es dieses Jahr Sonderregelungen bezüglich des 
Hinzuverdienstes während der Kurzarbeit. Fotos: Isa-Maria Kuhn 


